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1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

 
 

2.  Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18. Juni 2025 

Der Kirchgemeinderat genehmigte das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 
18. Juni 2025 an seiner Sitzung vom 27. August 2025. 
 
Das Protokoll wird an der Kirchgemeindeversammlung aufgelegt. 
 
 

3 Budget 2026 

3.1 Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung sieht einen Aufwand von Fr. 713'900.00 und einen Ertrag von 
Fr. 684'600.00 vor. Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 29'300. 
 
Die genauen Zahlen können der Dokumentation Budget 2026 entnommen werden im 
Anhang dieser Botschaft. 

3.2 Festlegung der Teuerungszulage für das Jahr 2026 

Für das Jahr 2026 wird auf den Besoldungen eine Teuerungszulage von 0.2% budge-
tiert. Der lndexstand August 2025 betrug 110.1 Punkte (Dezember 2005 = 100 
Punkte). Ausgeglichen ist zurzeit eine Teuerung von 109.9 Punkten. 

3.3 Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2026 

Aufgrund der finanziellen Lage der Kirchgemeinde kann der Steuerfuss bei 14% der 

einfachen Staatssteuer belassen werden.  

3.4 Ermächtigung, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem 

Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln bzw. Darlehen zu decken 

Der Kirchgemeinderat soll ermächtigt werden, allfällige Finanzierungsfehlbeträge ge-
mäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu de-
cken. 
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Antrag des Kirchgemeinderats 

(Beschluss des Kirchgemeinderats vom 29. Oktober 2025) 

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, das Budget 2026 wie folgt zu ge-

nehmigen: 

 

1. Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 713'900.00 

  Gesamtertrag Fr. 684'600.00 

  Aufwandüberschuss Fr. 29'300.00 

2. Besoldungen: Teuerungsausgleich laut DGO. Der Indexstand August 2025 betrug 
110.1 Punkte (Dezember 2005 = 100 Punkte), Ausgeglichen ist zurzeit eine Teu-
erung von 109.9 Punkten (KGV 11.12.2024). Der Teuerungsausgleich 2026 ist auf 
110.1 Punkte (Dezember 2005 = 100 Punkte) festzusetzen.  

3. Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen (unverändert): Natürliche Personen 14% 
der einfachen Staatssteuer. 

4. Der Kirchgemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss 
vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken. 

 

 

6 Wahl der Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2026 bis 2029 

Antrag des Kirchgemeinderats 

(Beschluss des Kirchgemeinderats vom 29. Oktober 2025) 

Der Auftrag zur Rechnungsrevision für die Jahre 2026 bis 2029 sei wiederum an die 

Firma ST Schürmann Treuhand AG zu vergeben. 
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5. Totalrevision Steuerreglement 

Die Einwohnergemeinde Oensingen hat beschlossen, ab 2027 den Einheitsbezug für 
die Gemeindesteuern einzuführen. Der Kirchgemeinderat musste deshalb nach einer 
Lösung suchen und hat ebenfalls die Einführung des Einheitsbezugs ab 2027 be-
schlossen. Aus diesem Grund muss das Steuerreglement revidiert werden. Das neue 
Steuerreglement entspricht dem vom Kanton zur Verfügung gestellten Musterregle-
ment. Eine Vorprüfung durch den Rechtsdienst des kantonalen Steueramts ist bereits 
erfolgt. Gemäss Steueramt kann das Reglement in der vorliegenden Form genehmigt 
werden. 
 

Steuerreglement ab 1. Januar 2027 

STEUERREGLEMENT 
der römisch-katholischen Kirchgemeinde Oensingen 

Die Kirchgemeindeversammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Oensingen 

gestützt auf § 257 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern vom 1. Dezember 1985 
(Steuergesetz [StG; BGS 614.11]) 

beschliesst: 

I. Steuerhoheit 

§ 1 

Grundlage 

Die römisch-katholische Kirchgemeinde Oensingen erhebt auf der Grundlage des Steuergesetzes 
die Einkommens- und Vermögenssteuern von den natürlichen Personen. 

II.  Steuerpflicht 

§ 2 

1. Natürliche Personen 

1 Der römisch-katholischen Kirchgemeinde Oensingen gegenüber sind die natürlichen Personen 
steuerpflichtig, welche in ihrem Gebiet steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt nach § 8 StG ha-
ben und sich zum Glauben der römisch-katholischen Kirche bekennen; die Steuerpflicht erstreckt 
sich auf das gesamte, der direkten Staatssteuer unterliegende Einkommen und Vermögen. 

2 Konfessionsangehörige ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton sind steuer-
pflichtig, soweit für sie eine wirtschaftliche Zugehörigkeit im Sinne der §§ 9 und 10 StG zu der Kirch-
gemeinde besteht. 

3 Besteht bei verheirateten Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton nur 
für einen Ehegatten eine wirtschaftliche Zugehörigkeit zur Kirchgemeinde, ist allein dieser Ehegatte 
steuerpflichtig. Bei gemischt-konfessionellen Familien erfolgt in diesen Fällen keine Steuerteilung. 

4 Der Absatz 3 gilt sinngemäss auch bei eingetragener Partnerschaft. 

5 Von der Kirchensteuer ist befreit, wer beim Kirchgemeinderat schriftlich erklärt, dass er der rö-
misch-katholischen Konfession nicht mehr angehöre. Kirchenrechtliche Massnahmen entbinden nicht 
von der Steuerpflicht. 

6 Bei Ein- und Austritt aus der Kirche während der Steuerperiode wird die Kirchensteuer anteilsmäs-
sig (pro rata temporis) vom Datum des Eintritts an bzw. bis zum Datum, an dem der Austritt erklärt 
wird, erhoben. 
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Steuerreglement ab 1. Januar 2027 

§ 3 

2. Bei Familien 

1 Besteht eine Familie aus Angehörigen verschiedener Konfessionen, so wird die Steuerpflicht von 
Ehegatten und Kindern unter 16 Jahren, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht das 
16. Altersjahr noch nicht vollendet haben, wie folgt geteilt (§ 249 Abs. 3, 4 und 4bis StG): 

a) zwei Drittel der ganzen Steuer zahlen ein Ehegatte und Kinder, wenn der andere Ehegatte einer 
andern oder keiner Konfession angehört; 

b) die Hälfte der ganzen Steuer zahlt ein Ehegatte, wenn der andere Ehegatte einer anderen oder 
keiner Konfession angehört und keine Kinder vorhanden sind; ebenso Verwitwete, Getrennte, 
Geschiedene und Ledige, deren Kinder einer andern oder keiner Konfession angehören, und 
umgekehrt; 

c) einen Drittel der ganzen Steuer zahlt ein Ehegatte, wenn der andere Ehegatte und die Kinder 
einer andern oder keiner Konfession angehören; 

d) einen Drittel der ganzen Steuer zahlt der Inhaber der elterlichen Sorge für Kinder unter 16 Jah-
ren, wenn nur sie der Konfession angehören, nicht aber die gemeinsam veranlagten Eltern. 

2 Gehören die Kinder verschiedenen Konfessionen an, so wird deren Anteil nach Kopfzahl aufgeteilt. 

3 Kinder von nicht gemeinsam veranlagten Eltern, welche die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, 
werden für die Teilung der Steuerpflicht jenem Elternteil zugerechnet, der den Kinderabzug nach 
§ 43 Abs. 1 Bst. a StG beanspruchen kann. 

4 Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäss auch bei eingetragener Partnerschaft. 

III. Steuerfuss 

§ 4 

1. Im Allgemeinen 

1 Die Kirchensteuer wird in Prozenten der ganzen Staatssteuer erhoben (Steuerfuss). 

2 Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst alljährlich bei der Festsetzung des Budgets den Steu-
erfuss für das folgende Jahr. 

IV. Steuerverfahren  

§ 5 

1. Verwirkung 

Das Recht, eine Kirchensteuer zu berechnen, erlischt 5 Jahre nach Rechtskraft der Staatssteuerver-
anlagung, frühestens aber 5 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode (§ 254 StG). 

§ 6 

2. Kirchgemeindesteuerregister 

1 Das Kirchgemeindesteuerregister wird vom Kirchgemeindeverwalter erstellt; es enthält nur die End-
zahlen des steuerbaren Einkommens und Vermögens, die Sozialabzüge und die Steuerbeträge. 

2 Auszüge aus dem Kirchgemeindesteuerregister können der steuerpflichtigen Person sowie in ihrem 
schriftlichen Einverständnis Dritten gegen Gebühr ausgestellt werden; jeder Ehegatte kann ohne Zu-
stimmung des andern einen Auszug für die gemeinsam veranlagten Steuerperioden verlangen. 

3 Registerauszüge stellt der Kirchgemeindeverwalter aus. Die Gebühr beträgt 20 Franken pro steuer-
pflichtige Person und Steuerperiode. 
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Steuerreglement ab 1. Januar 2027 

§ 7 

3. Vertretung der Gemeinde im Steuerverfahren 

1 Der Kirchgemeindeverwalter vertritt die Gemeinde in Steuersachen; insbesondere ist er befugt, 

a) im Veranlagungsverfahren Einsicht in die Akten zu nehmen (§ 121 Absatz 4 und § 123 StG); 

b) Einsprache und Rekurs gegen Verfügungen der Veranlagungsbehörden (§ 149 Absatz 1, § 155 
Absatz 3, § 160 Absatz 1 StG) sowie gegen Entscheide des Kantonalen Steueramtes (§ 146 
und § 251 StG) zu erheben; 

c) Ansprüche auf Bestimmung des Veranlagungsortes (§ 146 StG) und auf Steuerausscheidung (§ 
251 StG) geltend zu machen; 

d) Veranlagungsmitteilungen entgegenzunehmen (§ 148 Absatz 3 StG); 

e) zum Erlass von Steuern im Veranlagungsverfahren Stellung zu nehmen (§ 182 Abs. 3 StG); 

f) Beschwerde gegen die Berechnung des Kostenanteils der Einwohnergemeinde durch das Kan-
tonale Steueramt und die Kostenüberwälzung durch die Einwohnergemeinde zu führen (§ 187 
Absatz 4 StG). 

2 Stellungnahmen zu Steuererleichterungen nach § 6 Absatz 2 StG gibt der Kirchgemeinderat ab. 

V. Steuerbezug 

Einheitsbezug 

§ 8 

1 Die römisch-katholische Kirchgemeinde Oensingen hat per 1. Januar 2027 den freiwilligen Einheits-
bezug nach § 256bis StG eingeführt und per 1. Januar 2027 mit dem Kantonalen Steueramt eine 
Leistungsvereinbarung abgeschlossen. 

2 Der Bezug der Kirchensteuern ab Steuerperiode 2027 richtet sich nach der Steuerverordnung Nr. 
23: Einheitsbezug vom 23. August 2022 [StVO Nr. 23; BGS 614.159.23]) sowie nach der Leistungs-
vereinbarung vom 10. November 2025. 

VI. Schlussbestimmung 

Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 9 

1 Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements ist das Steuerreglement vom 10. Dezember 2008 und alle 
diesem Reglement widersprechenden Bestimmungen aufgehoben. 

2 Das Steuerreglement vom 10. Dezember 2008 bleibt weiterhin anwendbar für die Kirchensteuern 
aus den Steuerperioden bis und mit 2026 sowie für Nachsteuern und Bussen, wenn die entspre-
chende Verfügung oder der entsprechende Rechtsmittelentscheid vor dem 1. Januar 2027 eröffnet 
wird und unangefochten in Rechtskraft erwächst. 
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Steuerreglement ab 1. Januar 2027 

§ 10 

Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt, nachdem es von der Kirchgemeindeversammlung beschlossen und vom Fi-
nanzdepartement genehmigt worden ist, auf den 1. Januar 2027 in Kraft. 

Beschlossen von der Kirchgemeindeversammlung am 14. Dezember 2025. 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Oensingen 

Der Kirchgemeindepräsident: Martin Rötheli 

Die Kirchgemeindeschreiberin: Madeleine Gabi 

 

Genehmigt vom Finanzdepartement mit Verfügung vom TT.MM.JJJJ. 

 
 

Antrag des Kirchgemeinderats 

(Beschluss des Kirchgemeinderats vom 27. August 2025) 

Der Totalrevision des Steuerreglements sei zuzustimmen. 

 

 

 

6. Verschiedenes 

 

 

 

 

Beilage 

Dokumentation Budget 2026 
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Bericht Kirchgemeinderat

Vorbemerkungen zum Budget

 - Das vorliegende Budget wurde aufgrund des harmonisierten Rechnungslegungsmodells nach den Regeln des HRM2 erstellt.

 - Gemäss Weisung vom Amt für Gemeinden Kanton Solothurn wurde das Budget 2026 nach der "Light-Version" ausgearbeitet.

Finanzieller Überblick

 - Die Erfolgsrechnung ist mit Aufwand über CHF 713'900.00 (Vorjahr: CHF 827'325.00) und Ertrag von CHF 684'600.00 (Vorjahr: CHF 839'900.00) 

mit einem Mehraufwand von CHF 29'300.00 (Vorjahr: Mehrertrag von CHF 12'575.00) budgetiert.

 - Für das Jahr 2026 wird auf den Besoldungen eine Teuerungszulage von 0.2% budgetiert. Der Indexstand August 2025 betrug 110.1 Punkte

(Dezember 2005 = 100 Punkte), ausgeglichen ist zurzeit eine Teuerung von 109.9 Punkten (KGV 11.12.2024).

 - Da die Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oensingen in den freiwilligen Einheitsbezug wechseln will, ist eine "Aufschaltpauschale freiwilliger Einheitsbezug" 

über CHF 7'500.00 budgetiert (Konto 3500.3611.50). Dabei handelt es sich um einmalige Kosten, die im Rahmen der Umstellung auf den freiwilligen

Einheitsbezug durch den Kanton in Rechnung gestellt werden. 

 - Auf dem alten Verwaltungsvermögen sind die vorgeschriebenen Abschreibungen von 10 % CHF 22'700.00 (Konto-Nr. 3540.3300.25) budgetiert.

Beim Finanzvermögen (MFH Ausserbergstrasse 15) sind nach HRM2 keine Abschreibungen mehr zugelassen.

 - Die Budgetierung bei den Steuereinnahmen gestaltet sich weiterhin äusserst schwierig. Vor allem die erhöhte Zahl an Kirchenaustritten in den 

vergangenen Jahren und der relativ tiefe Veranlagungsstand erschweren die Beurteilung der Entwicklung der Steuereinnahmen. 

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen werden aufgrund der aktuellen Situation mit CHF 460'000.00 veranschlagt.

 - Aus dem Finanzausgleich ist gemäss Meldung vom Volkswirtschaftsdepartement eine Leistung von CHF 47'300.00 zu erwarten.

 - Der Steuerfuss wird unverändert mit 14% beantragt.

Investitionsrechnung

 - Im Jahr 2026 sind keine Investitionen vorgesehen. 
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Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oensingen Budget 2026

Beschluss und Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 713'900.00Fr.           
Gesamtertrag 684'600.00Fr.           

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -29'300.00Fr.           

2) Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen -Fr.                       
Einnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.                       

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.                       

3) Spezialfinanzierung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.                       

4) Besoldungen: Teuerungsausgleich laut DGO. Der Indexstand August 2025 betrug 110.1 Punkte (Dezember 2005 = 100 Punkte),
Ausgeglichen ist zurzeit eine Teuerung von 109.9 Punkten (KGV 11.12.2024).
Der Teuerungsausgleich 2026 ist auf 110.1 Punkte (Dezember 2005 = 100 Punkte) festzusetzen.

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen (unverändert): Natürliche Personen 14% der einfachen Staatssteuer

6) Der Kirchgemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

Oensingen, 29.10.2025
Kirchgemeinderat der römisch-katholischen Kirchgemeinde Oensingen

Kirchgemeindepräsident Kirchgemeindeschreiberin

Martin Rötheli Madeleine Gabi
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Übersicht Budget

Budget Budget Jahresrechnung
2026 2025 2024

Erfolgsrechnung
 

Betrieblicher Aufwand 713'900.00 827'325.00 723'137.53
Betrieblicher Ertrag 598'600.00 753'800.00 579'121.63
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -115'300.00 -73'525.00 -144'015.90

Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
Finanzertrag 86'000.00 86'100.00 69'791.71
Ergebnis aus Finanzierung 86'000.00 86'100.00 69'791.71

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -29'300.00 12'575.00 -74'224.19

Investitionsrechnung 

Investitionsausgaben 0.00 95'000.00 49'252.97
Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00
Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 0.00

Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 -95'000.00 -49'252.97

Ergebnisse
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Übersicht Budget

Konten-

definition Budget 2026 Jahresrechnung 2024

+ Ertragsüberschuss + 9000 0.00 0.00

- Aufwandüberschuss - 9001 29'300.00 74'224.19

+ Betriebsgewinne (Einlagen in SF des EK) + 3510.00 0.00 0.00

- Betriebsverluste (Entnahmen aus SF des EK) - 4510.00 0.00 0.00

+ Abschreibungen und Wertberichtigungen + 33x, 364, 365, 366, 383, 387 24'000.00 23'952.97

+ Einlagen in Fonds u Spezialfinanzierungen + 350, + 351, ohne 3510.00 0.00 0.00

- Entnahmen aus Fonds u Spezialfinanzierungen - 450, - 451,  ohne 4510.00 800.00 776.31

+ Einlagen in das Eigenkapital + 389 0.00 0.00

- Entnahmen aus dem Eigenkapital - 489 0.00 0.00

Selbstfinanzierung -6'100.00 -51'047.53

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0.00 49'252.97

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -6'100.00 -100'300.50

Selbstfinanzierungsgrad (in %) #DIV/0! -103.64

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der 
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert 
werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Finanzierung
Kirchgemeinde Total

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im 
Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.
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Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oensingen Budget 2026

Erfolgsrechnung

Budget Budget Jahresrechnung

2026 2025 2024

30 Personalaufwand 381'600.00 388'075.00 388'710.07
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 190'400.00 201'050.00 190'340.03
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 24'000.00 117'700.00 23'952.97
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00
36 Transferaufwand 117'900.00 120'500.00 120'134.46
39 Interne Verrechnungen 0.00 0.00 0.00

Total betrieblicher Aufwand 713'900.00 827'325.00 723'137.53

40 Fiskalertrag 544'000.00 589'000.00 505'645.32
42 Entgelte 0.00 0.00 0.00
43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 800.00 95'800.00 776.31
46 Transferertrag 53'800.00 69'000.00 72'700.00
49 Interne Verrechnungen 0.00 0.00 0.00

Total betrieblicher Ertrag 598'600.00 753'800.00 579'121.63

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -115'300.00 -73'525.00 -144'015.90

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
44 Finanzertrag 86'000.00 86'100.00 69'791.71

Ergebnis aus Finanzierung 86'000.00 86'100.00 69'791.71

Operatives Ergebnis -29'300.00 12'575.00 -74'224.19

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -29'300.00 12'575.00 -74'224.19

Kirchgemeinde Total
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Erfolgsrechnung
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Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oensingen Budget 2026

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget Budget Jahresrechnung
2026 2025 2024

Investitionsausgaben
50 Sachanlagen 0.00 95'000.00 49'252.97
52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00
54 Darlehen 0.00 0.00 0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 0.00 95'000.00 49'252.97

Investitionseinnahmen
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00
62 Übertragung immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0.00 0.00 0.00
64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00
65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

Investitionen

Total Investitionsausgaben 0.00 95'000.00 49'252.97
Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00

592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER 0.00 0.00 0.00

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 -95'000.00 -49'252.97

Investitionsrechnung - Sachgruppen

Seite 14



Röm.-Kath. Kirchgemeinde Oensingen Budget 2026

Investitionsrechnung

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

3 Kirche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

354 Kirchen und Kapellen 0.00 0.00
 Nettoergebnis 0.00

3540 Kirchen und Kapellen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

5000.01 Grundstücke 0.00 0.00
5040.01 Hochbaute X 0.00 0.00 0.00
5040.02 Hochbaute Y
6310.00 Investitionsbeitrag Kanton an Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00
6360.01 Investitionsbeitrag von privaten Organisationen 0.00 0.00 0.00

…

Investitionsrechnung - Einzelkonten Jahresrechnung 2020Budget 2021Budget 2022
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Anhang 1

Konto  /  Anlage Beschreibung
Buchwert 

01.01.2025
Zuwachs Abgang 

Anschaffungs
wert für 

Abschreibung 
2025

Abschrei-
bungs-

Satz

Abschreibung 
2025

Plan-Wert 
31.12.2025 

(Buchwert)
Zuwachs Abgang

Anschaffungs-
wert für 

Abschr. 2026

Abschrei-
bungssatz

Abschreibung 
2026

Plan-Wert 
31.12.2026 

(Buchwert)

3540.3300.25 / Kirche St. Georg (bisheriges VV) * 159'100.00 0.00 0.00 227'200.00 10.00% 22'700.00 136'400.00 0.00 0.00 227'200.00 10.00% 22'700.00 113'700.00

3540.3301.25

3540.3300.00 / Aussensanierung Fensterleibungen 0.00 31'000.00 0.00 31'000.00 3.03% 31'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03% 0.00 0.00

3540.3301.25

3540.3300.00 / 
Erneuerung Innenbeleuchtung und 
elektronische Steuerung

0.00 64'000.00 0.00 64'000.00 12.50% 64'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50% 0.00 0.00

3540.3301.25

3550.3300.25 Pfarrhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3560.3300.00 Pfarreiheim 48'000.00 0.00 0.00 49'252.97 2.50% 1'231.32 46'768.68 0.00 0.00 49'252.97 2.50% 1'300.00 45'468.68

Total 207'101.00 0.00 0.00 371'453.97 118'931.32 183'169.68 0.00 0.00 276'452.97 24'000.00 159'169.68

Gesamt-Total 207'101.00 95'000.00 0.00 371'453.97 118'931.32 183'169.68 0.00 0.00 276'452.97 24'000.00 159'169.68

Abschreibungstabelle
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Anhang 2

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto Bezeichnung Beschluss- Beschluss- Bruttokredit kumulierte Ausgaben Einnahmen Total Brutto-Restkredit

datum organ Ausgaben brutto 2025 2025 bis 2024 ab 2026

bis 31.12.2024

3540.5040.01 Aussensanierung Fensterleibungen* 11.12.2024 KGV 31'000              -                            31'000           -                 31'000             -                              

3540.5040.02
Erneuerung Innenbeleuchtung und 
elektronische Steuerung*

11.12.2024 KGV 64'000              64'000           64'000             -                              

* abgeschlossen 2025

Budget

Verpflichtungskreditkontrolle
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Anhang 3

Richtwerte

Gewichteter 2026* 2025* 2024 2023 2022 Mittelwert

Nettoverschuldungsquotient  ---  --- -40.52% -183.19% -179.82% -134.51% < 100 % gut

(Nettoschuld I im Verhältnis zum Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen Personen 100 % - 150 % genügend

gewichteten Fiskalertrag 100%) bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. > 150 % schlecht

Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.

2026 2025 2024 2023 2022 Mittelwert

Selbstfinanzierungsgrad keine Investition 36.29% -103.64% keine Investition keine Investition n/a > 100% mittel-/langfristig anzustreben

(Selbstfinanzierung in Prozent Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel 80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung

der Nettoinvestitionen) finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser 50% - 80% problematische Neuverschuldung

Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. < 50% grosse Neuverschuldung

Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung

eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

2026* 2025* 2024 2023 2022 Mittelwert

Eigenkapitaldeckungsgrad  ---  --- 159.82% 172.52% 175.67% 169.34% > 15 % bei grossen Gemeinden

(Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei ↕

zum Laufenden Aufwand) verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen < 60 % bei kleinen Gemeinden

15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.

2026* 2025* 2024 2023 2022 Mittelwert <  0 Nettovermögen

Nettoschuld I pro Mitglied  ---  --- -893 -910 -799 -867 0 - 150 geringe Verschuldung

(Fremdkapital abzüglich Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug 150 - 450 mittlere Verschuldung

Finanzvermögen) der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen . 450 - 750 hohe Verschuldung

2026* 2025* 2024 2023 2022 Mittelwert

Kapitaldienstanteil 3.43% 13.89% 3.45% 2.83% 3.06% 5.33% 0 % - 5 % geringe Belastung

(Kapitalkosten im Verhältnis Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl 5 % - 15 % tragbare Belastung

zum Laufenden Ertrag) gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen > 15 % hohe Belastung

(= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

* Keine Berechnung, da keine Planbilanz 

Finanzkennzahlen
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